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Projekt „Räume für eine Kirche der Zukunft“

Ziel ist es daher, die kirchengemeindlichen Gebäude 
und Räume zukunftsfähig zu machen. Die beheizten, 
nichtsakralen und kirchensteuerfinanzierten Flächen 
sollen um 30 % reduziert und der verbleibende Ge-
bäudebestand bis 2040 klimaneutral saniert werden. 
Dazu überprüfen seit 2024 Kirchengemeinden ihren 
Gebäudebestand und erarbeiten pastorale Nutzungs-
konzepte. Der Fokus liegt auf kooperativer Nutzung 
und Gemeinwohlorientierung, beispielsweise durch 
gemeinsame Nutzung von Räumen mit Schulen oder 
sozialen Trägern. 

Das Projekt ist hauptabteilungsübergreifend auf-
gesetzt, die Steuerung obliegt den Hauptabtei-
lungen IV Pastorale Konzeption, VIIIb Kirchliches 
Bauen und XIII Kirchengemeinden und Dekanate. Ein 
Projektteam mit Regionalmanager:innen unterstützt 
die Kirchengemeinden bei der Erreichung der Pro-
jektziele. Der Startschuss erfolgte im Jahr 2024 bei 
neun Regionalkonferenzen. In neun Regionen (vgl. 
Zuständigkeit als Gebietsreferenten) fanden diese 

als Informations-Auftaktveranstaltungen statt 
mit Vertretern der Seelsorgeeinheiten (Kirchen-
gemeinden und Gemeinden für Katholiken anderer 
Muttersprache), der Gesamtkirchengemeinden, der 
Dekanate, der Verwaltungszentren, des Bischöfli-
chen Ordinariats und weiterer kirchlicher Orte sowie 
Vertretern weiterer ökumenischer und kommunaler 
Partner. Anschließend starteten die Kirchengemein-
den auf Ebene der Seelsorgeeinheit/Gesamtkirchen-
gemeinde mit der Bildung von Zukunftsausschüssen 
und der Erarbeitung von Entscheidungsoptionen, 
welche im Jahr 2026 durch die (Gesamt-)Kirchenge-
meinderäte beschlossen werden sollen.
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Papst Franziskus, der erste Nicht-Europäer auf dem 
Stuhl Petri, war ein großer Papst. Sein Pontifikat hat 
einen inspirierenden Einfluss auf die weltkirchliche 
Arbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgeübt. 
Dies wird deutlich, wenn man die Förderpraxis des 
Jahres 2024 mit derjenigen von 2013 vergleicht: Das 
Fördervolumen für weltkirchliche Aufgaben hat 
sich stark erhöht, aber auch die Art der Projekte, die 
gefördert werden, hat sich verschoben – tendenziell 
weg vom Bau von Kirchen oder Pfarrhäusern, hin zur 
Flüchtlingshilfe und zu erneuerbaren Energien.

Die erste Pastoralreise von Franziskus ging auf die 
süditalienische Insel Lampedusa, wo er die Gleich-
gültigkeit gegenüber Geflüchteten brandmarkte. Im 
Jahr 2014 antwortete der Diözesanrat der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart darauf, indem er aus Kirchen-

steuerüberschüssen zwei Zweckerfüllungsfonds 
einrichtete  ̶  für diözesane und für weltkirchliche 
Flüchtlingshilfe. Dadurch stieg 2014 das Volumen 
der weltkirchlichen Zuschüsse aus Rottenburg um 
20 Prozent. 2015 veröffentlichte Papst Franziskus die 
öko-soziale Enzyklika Laudato si’, die als eines der 
einflussreichsten kirchlichen Dokumente überhaupt 
gilt. Franziskus hat darin der Kirche den Klima- und 
Artenschutz ins Stammbuch geschrieben, aber auch 
der Sorge um Klimaflüchtlinge Ausdruck gegeben. 
Daran konnte die Diözese Rottenburg-Stuttgart 
gut anknüpfen, gab es doch schon seit 2007 eine 
diözesane Klima-Initiative.

Insgesamt wuchs das Fördervolumen von 6,40 Mio. 
Euro in 2013 auf 13,12 Mio. Euro im Jahr 2024 an. 
Nominal ist dies mehr als eine Verdopplung. Aber auch 
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inflationsbereinigt ist der Zuwachs beeindruckend, 
denn in heutigem Geldwert hätte das damalige För-
dervolumen 8,26 Mio. Euro entsprochen. Die relative 
Verschiebung zwischen den Sektoren ist ebenfalls 
bemerkenswert: Flossen 2013 fast 30 Prozent der 
Mittel in den Aufbau kirchlicher Infrastruktur 
(Kirchen, Gemeindesäle, Priesterseminare etc.), sind 
es im Jahr 2024 nurmehr sieben Prozent. Man mag 
einwenden, dass dies Äpfel mit Birnen vergleicht, 
da es im Jahr 2013 noch keine weltkirchliche Flücht-
lingshilfe gab. Rechnet man also die Flüchtlings-
hilfe heraus, dann sind es im Jahr 2024 relativ zwar 
mehr, aber doch nur elf Prozent der Mittel, die in 
die kirchliche Infrastruktur flossen. In einer solch 
bereinigten Perspektive sind leichte Zuwächse bei 
den Zuschüssen für Bildungsarbeit (von 16,6 auf 19 
Prozent), für Gesundheits- und Sozialarbeit (von 8,1 
auf neun Prozent) sowie bei Entwicklungsvorhaben 
(von 3,9 auf acht Prozent) zu verzeichnen.

Den deutlichsten Zuwachs gab es bei den Zuschüssen 
für erneuerbare Energien, wovon den größten Teil 
Photovoltaikanlagen bilden. Er wuchs von 4,8 auf 24 
Prozent an. Bezieht man wiederum die weltkirch-
liche Flüchtlingshilfe ein, so stellt der Fördersektor 
„Erneuerbare Energien“ im Jahr 2024 den zweit-
größten dar, mit einem Anteil von 15 Prozent aller 
Zuschüsse bzw. mehr als zwei Mio. Euro. Auch bei 
dem mit 4,85 Mio. Euro größten Posten, der welt-
kirchlichen Flüchtlingshilfe, spielt der Klimawandel 
zunehmend eine Rolle: In mehr und mehr Projekten 
geht es darum, auf klimabedingte Fluchtursachen zu 
reagieren.

Der allergrößte Teil der Gelder im Jahr 2024 stammt 
aus Kirchensteuermitteln, einerseits aus den beiden 
regelhaften Haushaltposten für „Mission und Ent-
wicklungshilfe“ und „Hilfe für die Kirchen Europas“, 
andererseits aus dem Zweckerfüllungsfonds „Welt-
kirchliche Flüchtlingshilfe“, der sich seit 2014 aus 
Kirchensteuerüberschüssen speist, im Jahr 2025 aber 
in einen regulären Haushaltsposten überführt wurde. 
Darüber hinaus hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

über den Verband der Diözesen Deutschlands 4,52 
Mio. Euro für die weltkirchliche Arbeit der interna-
tional tätigen katholischen Hilfswerke beigesteuert.

Das Pontifikat von Franziskus hat Einfluss auf die 
weltkirchliche Arbeit der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart ausgeübt. In Laudato si’ hat er den Lebensraum 
der Menschheit als „gemeinsames Haus“ bezeichnet. 
Insofern die Hauptabteilung Weltkirche auf Pro-
jektanfragen von kirchlichen Partnern antwortet, 
kann man sagen, dass sich die katholische Kirche 
heute weltweit deutlich stärker für den Schutz des 
gemeinsamen Hauses engagiert als noch 2013. Es ist 
zu hoffen, dass auch in Zukunft gilt, was Franziskus 
in Laudato si’ beschworen hat: „Die Menschheit 
besitzt noch die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, um 
unser gemeinsames Haus aufzubauen.“
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In der Diözese Rottenburg-Stuttgart liegt das 
Haushaltsrecht für den Diözesanhaushalt beim 
Diözesanrat. Damit obliegt dem Diözesanrat auch die 
alle zwei Jahre neu zu beschließende Beauftragung 
der Rechnungsprüfung. Diesem obliegt der Beschluss 
des Haushaltsplans, die Überprüfung der Rech-
nungslegung und die Feststellung der Jahresrech-
nung. Stimmrecht haben im Diözesanrat die rund 100 
gewählten Mitglieder sowie Bischof und General-
vikar. Für das Jahr 2024 hat der Diözesanrat wie in 
den vergangenen Jahren jeweils auch die Stabsstelle 
Revision mit der Prüfung beauftragt. 

Die Stabsstelle Revision ist unabhängig von jeglicher 
Weisungsbefugnis und nur dem Gesetz unterworfen. 
Sie steht unter der Leitung von Beamten auf 
Lebenszeit. Dieser Weg entspricht der öffentlich-
rechtlichen Prüfung durch Rechnungshöfe und Prü-
fungsämter, wie sie durchweg bei Bund und Ländern 
stattfindet. Die Stabsstelle Revision erstattet dem 
Diözesanrat ausführlich Bericht. Zuvor befasst sich 
die Arbeitsgruppe Rechnungsprüfung, ein Unteraus-
schuss des Finanzausschusses, detailliert mit dem 
Prüfbericht. Der Arbeitsgruppe Rechnungsprüfung 
gehören neben dem ehrenamtlich tätigen Vorsit-
zenden des Finanzausschusses und dessen Stellver-
treter fünf gewählte Mitglieder des Finanzausschus-
ses an. Die Vergabe der Rechnungsprüfung an ein 
externes Institut wurde auch schon in den Vorjahren 
diskutiert, aufgrund der positiven Erfahrungen mit 
der Stabsstelle Revision jedoch nicht befürwortet. 

Aus der für das Prüfungs- und Feststellungsverfahren 
erstellten Jahresrechnung der Diözese wurde die hier 
vorliegende Jahresrechnung zum Diözesanhaushalt 
erstellt. Der Klarheit wegen wurde der Haushalts-
rechnung zum Diözesanhaushalt die Zusammen-
stellung zu Aufkommen und zur Verteilung der Kir-
chensteuer vorangestellt. Hieraus wird ersichtlich, 
über die Verwendung welchen Teils der Kirchen-
steuer der Diözesanhaushalt Auskunft gibt. Die an-
schließende Darstellung von Einnahmen, Ausgaben 
und Vermögen bezieht sich auf den Bereich des Di-

özesanhaushalts. Sie umfasst nicht die Einnahmen, 
Ausgaben und Vermögen von Kirchengemeinden, 
kirchlichen Stiftungen oder anderen kirchlichen 
Rechtsträgern. 

Bei der Haushaltsrechnung wurden für die Gegen-
überstellung der geplanten und der tatsächlichen 
Einnahmen und Ausgaben im Diözesanhaushalt 2024 
zwei verschiedene Darstellungsformen gewählt. Zum 
einen erfolgte die Darstellung nach Einnahme- und 
Ausgabearten. Zum anderen wurden Deckungsmit-
tel und Deckungsbedarf im Diözesanhaushalt nach 
Aufgabenbereichen gegliedert. Auf die in der für das 
Prüfungs- und Feststellungsverfahren erstellten Jah-
resrechnung enthaltene Untergliederung der einzelnen 
Budgetkreise nach Teilbudgets wurde hier verzichtet. 
Bei der Vermögensrechnung zum Diözesanhaushalt 
wurde eine Darstellung gewählt, die sich in ihrem 
Aufbau an dem im Handelsgesetzbuch (§266 HGB) 
vorgesehenen Bilanzaufbau orientiert. Maßgeblich für 
die Vermögensrechnung bleibt jedoch die Haushalts-
ordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zur Ver-
deutlichung der Unterschiede der im Rahmen der Jah-
resrechnung erstellten Vermögensrechnung zu einer 
handelsrechtlichen Bilanz wurde die Vermögensrech-
nung hier um Erläuterungen ergänzt.

Jahresrechnung zum Diözesanhaushalt 
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Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuer

PLAN 2024 IST 2024

1. Bruttokirchensteueraufkommen -752.072.000,00 -674.659.149,66 

2. �Verwaltungskostenvergütung  
für den Einzug der Kirchensteuer durch das Land

22.562.000,00 20.195.854,78 

3. Anderen Diözesen zustehende Kirchensteuer 115.000.000,00 115.000.000,00 

davon

a) Ausgleich der Kirchenlohnsteuer 115.000.000,00 182.835.100,00 

b.1) Clearingrücklage Diözesanhaushalt 0,00 -33.917.550,00 

b.2) Clearingrücklage Kirchengemeinden 0,00 -33.917.550,00 

4. �Nettokirchensteueraufkommen  
als zur Verfügung stehendes Kirchensteueraufkommen

-614.510.000,00 -539.463.294,88 

5. Vorwegausgaben 37.075.000,00 34.237.930,52 

davon

a) Katholische Soldatenseelsorge 1.900.000,00 1.622.121,51 

b) überdiözesaner Strukturbeitrag 3.300.000,00 2.945.400,00 

c) Umlage Verband Diözesen Deutschlands 13.900.000,00 13.780.930,15 

d) Mission und Entwicklungshilfe 4.630.000,00 4.630.000,00 

e) Hilfen für die Kirchen Europas 2.659.000,00 2.659.000,00 

f) Kirchensteuer-Erstattungen 5.000,00 1.179,75 

g) Personalkostenzuschüsse Pfarrhausfrauen 850.000,00 583.535,83 

h) Zusatzversorgungswerk Pfarrhausfrauen 230.000,00 193.286,87 

i) kirchliches Meldewesen und Statistik 350.000,00 337.639,88 

j)  Datenverarbeitung 355.000,00 277.284,00 

k) Datenschutzbeauftragte in Kirchengemeinden 957.000,00 772.637,56 

l) diözesanes Intranet / Internet 3.404.000,00 3.170.533,06 

m) DiAG-MAV, Bistums-KODA, Kirchl. Arbeitsger. 1.336.000,00 1.336.000,00 

n) IN-Konzept 500.000,00 185.040,00 

o) Förderung Wallfahrtsorte 1.000.000,00 263.041,14 

p) sonstige Vorwegausgaben 1.699.000,00 1.480.300,77 

6. verteilbares Kirchensteueraufkommen -577.435.000,00 -505.225.364,36 

davon

a) Diözesanhaushalt -288.717.500,00 -252.612.682,18 

b) Kirchengemeinden -288.717.500,00 -252.612.682,18 
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Diözesanhaushalt (Darstellungsform: Einnahme- und Ausgabearten)

PLAN 2024 IST 2024

Einnahmen

F 4010 Kirchensteuer -288.717.500,00 -252.612.682,18 

F 4030 Staatsleistungen -36.163.300,00 -37.456.438,00 

F 4200 Öffentliche Mittel -17.766.600,00 -18.401.194,40 

F 4250 Kirchliche Mittel -66.706.200,00 -62.731.064,16 

F 4600 Einnahmen aus Leistungen -643.200,00 -6.392.434,70 

F 4800 Sonstige Einnahmen -19.063.400,00 -34.581.706,89 

F 5200 Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen -19.546.500,00 -132.459.997,72 

Summe Einnahmen -448.606.700,00 -544.635.518,05 

Ausgaben

F 6000 Personalausgaben 237.093.800,00 232.293.567,40 

F 6400 Sachausgaben 45.752.200,00 76.983.793,39 

F 7200 Investitionen und Investitionszuschüsse 14.594.300,00 22.094.584,30 

F 7300 Betriebskostenzuschüsse 81.095.800,00 90.543.879,43 

F 7500 Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen 70.574.500,00 117.275.238,28 

F 7600 Globale Minderausgaben -503.900,00 0,00

Summe Ausgaben 448.606.700,00 539.191.062,80 

Ergebnis 0,00 -5.444.455,25 
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PLAN 2024 IST 2024

B020 Generalvikar 32.897.700,00 31.992.122,35 

B025 Stabsstelle Mediale Kommunikation 2.408.300,00 2.220.535,37 

B030 Domdekan 882.400,00 869.912,93 

B050 Ausbildung 9.345.500,00 8.439.013,30 

B060 Orden und Geistliche Gemeinschaften 1.043.500,00 958.430,36 

B070 Jugend 8.506.300,00 8.389.127,21 

B080 Pastorale Konzeption 2.421.900,00 2.343.664,82 

B090 Pastorales Personal 88.236.000,00 83.994.440,44 

B100 Caritas 36.171.500,00 35.368.556,73 

B120 Glaubensfragen und Ökumene 224.800,00 215.352,57 

B130 Kunst und Kirchenmusik 4.430.700,00 4.393.476,18 

B140 Schulen 13.956.400,00 11.370.890,89 

B141 Katholische Schulen 15.987.900,00 15.978.973,41 

B150 Weltkirche 404.000,00 396.073,47 

B160 Kirche und Gesellschaft 11.276.400,00 10.209.788,60 

B161 Tagungshäuser der Akademie 250.800,00 250.800,00 

B170 Medien 2.474.100,00 2.336.685,73 

B180 Kirchengemeinden und Dekanate 8.349.400,00 8.768.344,27 

B190 Personal 0,00 -66.679,52 

B200 Vermögen 4.396.800,00 4.396.800,00 

B904800 Diözesane Gemeinkosten 4.811.000,00 4.805.711,61 

B904900 Diözesane Vorhaben/Projekte 1.484.700,00 1.205.480,61 

B904920 Entwicklungsprozess "Kirche am Ort" 0,00 0,00 

B944900 Studentenwohnheime 0,00 0,00 

B948600 Hilfen für Leistungsgeminderte 1.200.000,00 887.430,85 

B948800 Förd. Seelsorge in rechtl. selbst. karitat. Einr. 4.919.300,00 4.919.251,41 

B953200 Katholische Datenschutzbehörde 0,00 0,00 

B963000 Allgemeines Grundvermögen 30.001.400,00 27.616.055,20 

B964000 Allgemeines Finanzvermögen 22.868.900,00 -4.103.247,37 

B966000 Versorgung 14.397.800,00 14.873.390,51 

Deckungsbedarf 323.347.500,00 283.030.381,93 

B961000 Kirchensteuer -288.717.500,00 -252.612.682,18 

B962000 Allgemeine Staatsleistungen -34.630.000,00 -35.862.155,00 

Allgemeine Deckungsmittel des Diözesanhaushalts -323.347.500,00 -288.474.837,18 

Ergebnis 0,00 -5.444.455,25 

* Darstellung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben des Budgetkreises bzw. der Haushaltsstelle

Diözesanhaushalt (Darstellungsform: Budgetkreise / Haushaltsstellen)*
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AKTIVA 01.01.2024 31.12.2024

A. Anlagevermögen

A.I Immaterielles Vermögen 415.742 333.659 

A.II Sachanlagen 5.714.402 5.380.154 

A.III Finanzanlagen 1.313.101.934 1.335.773.908 

Summe A. Anlagevermögen 1.319.232.078 1.341.487.722 

B. Umlaufvermögen

B.II Forderungen 130.822.096 130.996.415 

B.IV.1 Kasse 30.740 29.090 

B.IV.2 Bankguthaben 25.372.432 20.279.976 

B.IV.3 Festgelder 20.000.000 21.200.000 

Summe B. Umlaufvermögen 176.225.268 172.505.480 

C. Aktive Rechnungsabgrenzung 740 958.332 

Summe A K T I V A 1.495.458.086 1.514.951.534 

Nachrichtlich:

Forderungssonderposten 121.577.663 120.241.814 

Grund- und Boden 4.038.896 4.038.896 

Gebäude 3.378.210 3.192.901 

Vermögensrechnung zum Diözesanhaushalt
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PASSIVA 01.01.2024 31.12.2024

A. Eigenkapital -16.753.275 -17.061.660 

A. II Rücklagen -497.843.346 -471.422.947 

A. III Differenz Doppik / Kameralistik -26.350.614 -6.469.769 

Summe A. -540.947.236 -494.954.377 

B. Sonderposten -10.281.448 -11.374.390 

C. Rückstellungen -922.051.005 -964.872.681 

D. Verbindlichkeiten -22.148.685 -38.685.068 

E. Treuhandvermögen -29.712 -36.894 

F. Passive Rechnungsabgrenzung 0 0 

G. Ergebnis [Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)] 0 5.028.124 

Summe P A S S I V A -1.495.458.086 -1.514.951.534 

Nachrichtlich:

Eventualverbindlichkeiten

1. Bürgschaften 12.344.493 11.696.511 

2. ZVK_Gewährträgerschaften 1.420.500.000 1.475.180.000 
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Haushaltsordnung und Handelsrecht 

Maßgebliche Rechtsgrundlage der Vermögensrech-
nung ist die Haushaltsordnung der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Diese sieht die Vermögensrechnung 
als einen Bestandteil der Jahresrechnung vor (§ 60 
Haushaltsordnung). Der Aufbau der Vermögensrech-
nung orientiert sich der besseren Vergleichbarkeit 
wegen zwar an dem im Handelsgesetzbuch vorge-
sehenen Bilanzaufbau (§266 HGB), die Vermögens-
rechnung weist dennoch verschiedene, den Vorgaben 
der Haushaltsordnung geschuldete Unterschiede zu 
einer handelsrechtlichen Bilanz auf. Dies hängt damit 
zusammen, dass die Haushaltsrechnung primär die 
Finanzmittel (Einnahmen und Ausgaben) in den Blick 
nimmt, während die Gewinn- und Verlust-Rechnung 
des Handelsrechts in erster Linie eine Abbildung der 
Ressourcen (Erträge und Aufwendungen) ist. Ex-
emplarisch lässt sich dies an der Behandlung einer 
Investition aufzeigen. Die Haushaltsrechnung bildet 
die in der betreffenden Periode für diese Investition 
getätigten Ausgaben ab, während die kaufmännische  
Rechnung lediglich die auf die betreffende Periode 
entfallenden Abschreibungen auf diese Investition 
beinhaltet. Jedes der beiden Rechnungssysteme 
bildet aufgrund seiner jeweiligen Blickrichtung etwas 
anderes ab. Eine Rechnungslegung nach dem Han-
delsrecht dient vor allem dem Gläubigerschutz (zum 
Schutz von Kreditgebern soll ein Unternehmen nicht 
vermögender dargestellt werden, als es tatsächlich 
ist) und der Ausschüttungsbemessung (um den 
Fortbestand eines Unternehmens zu sichern, werden 
die Ausschüttungen an die Gesellschafter durch nach 
handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte Gewinne 
begrenzt). Keine dieser Zwecksetzungen ist für die 
kirchliche Rechnungslegung vorherrschend.

Rückstellungscharakter von Rücklagen

Im Handelsrecht (§ 253 HGB) ist die Bildung von 
Rückstellungen verpflichtend. Die diözesane Haus-
haltsordnung (§ 16 Haushaltsordnung) sieht zur 

Vermögensrechnung der Diözese 

Sicherung der Haushaltswirtschaft die Bildung 
von Rücklagen und Fonds vor, deren Dotierung im 
Grundsatz jedoch der vorherigen Beschlussfassung 
bedarf. Auch wenn die Haushaltsordnung (§ 60 Abs. 
3 Haushaltsordnung) vorsieht, dass Kreditverpflich-
tungen als wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge 
in der Vermögensrechnung auszuweisen sind, erfolgt 
der Ausweis solcher mit Rückstellungscharakter 
behafteter Vorgänge in der Vermögensrechnung 
nicht automatisch unter der Position C (Rückstel-
lungen). Exemplarisch lässt sich dies anhand der 
Behandlung von Vorsorgepositionen für Altersver-
sorgungsverpflichtungen aufzeigen. Die Erfüllung 
der Ansprüche aus Versorgungsverpflichtungen 
erfolgt im Wesentlichen aus dem jeweils laufenden 
Haushalt. Das damit verbundene Risiko besteht darin, 
dass bei langfristig rückläufigen Deckungsmitteln 
ein zunehmend größerer Anteil der Deckungsmit-
tel des laufenden Haushalts durch Versorgungs-
ausgaben beansprucht wird und dadurch der für die 
Erfüllung anderer kirchlicher Aufgaben verfügbare 
Teil der Deckungsmittel des laufenden Haushalts 
zunehmend geringer wird. Um die Versorgungsver-
pflichtungen ohne Beeinträchtigung der laufenden 
Haushaltswirtschaft erfüllen zu können, wird die 
betreffende Vorsorgeposition sukzessive auf das 
für erforderlich erachtete Niveau aufgebaut. Hierzu 
sind in den laufenden Haushalten „Zuführungen” 
zu den Versorgungspositionen etatisiert. Handels-
rechtlich wäre eine quantifizierte Versorgungsver-
pflichtung vollständig als Rückstellung auszuweisen. 
Die Vermögensrechnung weist jedoch lediglich den 
derzeitigen Stand der Dotierung der Vorsorgeposi-
tion aus. Der Absicherung noch nicht durch spezielle 
Vorsorge in ausreichendem Umfang abgesicherter 
Risiken dient die Allgemeine Rücklage. Aus diesem 
Grund ist die Position A.II.2 (Allgemeine Rücklage) 
keine Rücklage im handelsrechtlichen Sinn. Neben 
der Absicherung des Haushaltsausgleichs in Fällen 
nicht vorhersehbarer Einnahmeausfälle und der 
Absicherung von Bürgschaftsverpflichtungen dient 
sie auch der Abdeckung von Risiken, die handels-
rechtlich als Rückstellungen auszuweisen wären.
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Mit den nachfolgenden Ausführungen soll ansatzweise 
auf die Gesamtthematik eingegangen werden, wobei 
diese so umfassend ist, dass dies in diesem Rahmen 
nur auszugsweise erfolgen kann. Diese Ausführungen 
sind wesentlicher Teil des Berichts des Anlageaus-
schusses, mit Zustimmung des Finanzausschusses, 
an den Diözesanrat, welcher als Anlage Teil des Diö-
zesanhaushaltsplans 2025 / 2026 ist.

In den Jahren 2010 bis 2020 konnten, wie die Grafi k 
zeigt, gegenüber den durch die rote Kurve dargestell-
ten, jeweils aktuellen, allgemeinen festverzinslichen 
Kapitalmarktrenditen, bei den diözesanen Anlagen 
überdurchschnittliche Verzinsungen, bei gleichzeitig 
sicherheitsorientierter Anlagepolitik erreicht werden.

Die Verzinsung der diözesanen Anlagen ist aus der 
blauen Kurve ersichtlich. 

Der Ukraine-Krieg und die danach stark gestiegene 
Infl ation führte zu einem seit Jahrzehnten beispiel-
losen allgemeinen Zinsanstieg an den Kapitalmärk-

ten und negativen Auswirkungen auf die Kurse von 
bestehenden festverzinslichen Wertpapieren. Die 
allgemeinen Kapitalmarktzinsen sind seit ihrem 
Hoch wieder etwas rückläufi g.

Der Diözesanhaushalt profi tierte über viele Jahren 
davon, dass stetig langlaufende Anlagen getätigt und 
diese von ihren Fälligkeiten her recht gleichmäßig 
ausgerichtet wurden. Durch Fälligkeiten und Wieder-
anlagen konnte das Durchschnittszinsniveau etwas 
gesteigert werden. Unter anderem 2023 und 2024 
gelang es durch die verstärkte Beimischung auch von 
Aktien neben der dargestellten Durchschnittsver-
zinsung der festverzinslichen Anlagen zusätzliche 
Erträge zu erzielen.

Der Diözesanrat hat der Einrichtung eines Anlage-
ausschusses als Unterausschuss des Finanzaus-
schusses zugestimmt. Dadurch sind neben dem 
Haushaltsrecht des Diözesanrats weitere Schritte der 
Synodalität im Rahmen des Rottenburger Modells 
auch bei den Geldanlagen konkret geworden. 

Entwicklungen bei den Geldanlagen und 
Nachhaltigkeit der Geldanlagen 

Vergleich Zinssätze Diözese/5-jährige Bundesanleihe:
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Der Anlageausschuss beschäftigte sich unter anderem 
mit 

•	 den „Regelungen des Anlageausschuss“,
•	 der Überarbeitung der Anlagegrundsätze aufgrund 

des Beschlusses der Deutschen Bischofskonferenz 
zur künftigen Partikularnorm, 

•	 den Kapital- und Geldmärkten,
•	 der Liquidität,
•	 der Ausrichtung der Geldanlagen,
•	 dem Engagement in alternative Energien/Infra-

struktur,
•	 der Weiterentwicklung der Spezialfonds.

Zur Finanzierung Kirchlicher Aufgaben sollen, daher 
neben den festverzinslichen Wertpapieren im Ei-
genbestand die Anteile an Fondsanlagen, die schon 
erhöht wurden, weiter erhöht werden, um daraus 
weitere Ertragschancen zu generieren.

Unter diesen Prämissen erfolgte eine Anpassung der 
Fondsanlagerichtlinien. mit dem Ziel einer langfris-
tigen Partizipation an den Kapitalmärkten und die 
Erwirtschaftung eines höheren ordentlichen Ertrags 
unter Beachtung der kirchlichen Nachhaltigkeits-
kriterien. Die Zusammenstellung des nachhaltigen 
Anlageuniversums auf Basis dieser Kriterien erfolgt 
durch ISS STOXX (oekom research). Die Einhaltung 
der definierten Nachhaltigkeitskriterien im Fonds 
sind von großer Bedeutung.

Inzwischen wurden Investitionen in alternative 
Energien/Infrastruktur bei der Diözese (Diözesan-
haushalt) verstärkt angegangen.

Die Zielrichtung der Geldanlagen ist, möglichst ver-
lässliche Anlageformen zu wählen. Dies sind als 
Schwerpunkt Anleihen deutscher Landesbanken, des 
Landes Baden Württemberg, weiterer Bundesländer, 
der genossenschaftlichen Zentralbank, öffentliche 
Pfandbriefe und Anlagen staatlicher Förderbanken.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in Anlagen bei 
deutschen Kreditinstituten, Bankschuldverschrei-
bungen und Festgelder auch zur Aufrechterhaltung 
der laufenden Liquidität. Damit tragen wir auch 
zur Kreditversorgung der Bevölkerung und der 
heimischen Wirtschaft bei.

Der Anteil der Geldanlagen in Fonds von Kapital-
anlagegesellschaften einschließlich europäischen 
Staatsanleihen, kirchlichen Immobilien-Fonds 
und Aktien beträgt Stand Ende 2024 ca. 12 % und 
wurden innerhalb der letzten 12 Monate erhöht. Die 
kirchlichen Gebäude-Fonds sind meist in innerstäd-
tischen 1A-Einzelhandelslagen investiert. 

Wichtig für den Anlagebestand ist dessen Nutzen-
stiftung für die Allgemeinheit und der Einklang mit 
dem kirchlichen Selbstverständnis. 

Übersicht über die Geldanlagen:

Per 31.12.2024 weist die Vermögensrechnung des 
Diözesanhaushalts folgende Werte aus: Die Summe 
der Geldanlagen des Diözesanhaushalts in Höhe von 
ca. 1.357 T€ per 31.12.2023 hat sich auf ca. 1.400 T€ per 
31.12.2024 erhöht.

31.12.2024 

T. €

31.12.2023 

T. €

VERÄNDERUNG 

T. €

Wertpapiere des Anlagevermögens 1.354 1.312 + 32

Bankguthaben 45 25 + 20

Festgelder 0 20 - 20

Vermögensrechnung des Diözesanhaushalts
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Die deutschen Landesbanken, bei denen teilweise 
Bundesländer, Sparkassenverbände und Kommunen 
Gesellschafter sind, nehmen mit ca. 45% den größten 
Teil der Geldanlagen ein. Weitere ca. 36% sind bei 
deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
angelegt. Ca. 8% sind in deutsche Bundesländer 
einschließlich staatliche deutsche Förderbanken 
angelegt.

Die Laufzeiten des Geldanlagebestands insgesamt 
sind mit relativ gleichmäßigen Restlaufzeiten von 
einem bis zwölf Jahren verteilt.

Daneben bestehen zwei Beteiligungen bei kirchlichen, 
deutschen Gebäudefonds im Umfang von ca. 3%. Ca. 
5% sind bei Realkreditinstituten und ca. 2% bei Kre-
ditbanken angelegt.

Die Aktienanlagen betreff en die beiden Fondsbe-
stände beim BRK-Fonds (Fonds bei der Landesbank 
Baden-Württemberg) und Südinvest entstanden aus 
der Hypovereinsbank-Gruppe. 
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WERTPAPIER IN MIO. EURO

AAA-RATING AA1-AA- A1-A- BAA1-BBB - OHNE
RATING

Beste Qualität Hohe Qualität Gute Qualität Mittlere Qualität Kommunal aneihen

106 1018 25 11 20

1180
Ausgewertet wurden die Rating-Agenturen: Fitch, Mood's, S&P

Marktpreisrisiko

Das Marktpreisrisiko besteht im Allgemeinen in 
möglichen Wertminderungen, die durch Verände-
rungen von Preisen an den Finanzmärkten entstehen 
können. Geldanlagen werden überwiegend in fest-
verzinslichen Wertpapieren gehalten. Risiken 
bestehen für diese Bestände in durch Zinsände-
rungen hervorgerufenen Kursänderungen, wobei 
sich die Risiken mit abnehmender Restlaufzeit der 
Papiere verringern. Die Risiken werden abgemindert 
durch die Steuerung der Fälligkeitsstruktur der fest-
verzinslichen Wertpapiere. Es gehört jedoch zum 
langjährigen Prinzip der Geldanlagen für den Di-
özesanhaushalt, die zur Verfügung stehenden 
Gelder langfristig anzulegen, um höhere Renditen 
zu erzielen. Diese Vorgehensweise wird seit langem 

Risiken

Bei Geldanlagen sind grundsätzlich Risiken nicht 
ausschließbar. Dazu sind nachfolgend prägnant 
Aussagen getroff en: Es bestehen verschiedene 
Risiken, die wichtigsten sind nachfolgend genannt:

Adressenausfallrisiko/Bonitätsrisiko

Beim Adressenausfallrisiko handelt es sich im 
Allgemeinen um mögliche Verluste, die durch den 
Ausfall oder die Bonitätsverschlechterung eines 
Schuldners entstehen können.

Nachfolgend sind die Rating-Einstufungen der 
Geldanlagen im Eigenbestand dargestellt:

praktiziert. Dabei werden die Laufzeiten so ausge-
richtet, dass jährlich relativ gleichmäßige Fälligkei-
ten bestehen. Bei einer entsprechenden Bonität der 
Emittenten werden die Geldanlagen in festverzins-
liche Wertpapiere bei Fälligkeit zu 100% zurück-
bezahlt. Während der Laufzeit der Anlagen kann es, 
wie infolge des beispiellosen Zinsanstieg im Jahr 
2022 zu Kursrückgängen der Geldanlagen kommen, 
die wie vorgenannt ausgeführt, nur bei vorzeitigem 
Verkauf realisiert werden würden. Zur Beurteilung ob 
bei den Schuldverschreibungen und anderen festver-
zinslichen Wertpapieren Wertminderungen von vo-
raussichtlicher Dauer sind, stellen wir auf die bisher 
vereinbarungsgemäß gezahlten Zinsen und auf die 
Ratingveränderungen ab. 
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Liquiditätsrisiko

Um den Liquiditätsrisiken gerecht zu werden, besteht 
das Bestreben bei den Geldanlagen einen angemes-
senen Anteil von marktgängigen und veräußerbaren 
Anlagen vorzuhalten. Außergewöhnliche Faktoren 
wie zum Beispiel ein künftiger starker Rückgang bei 
den Kirchensteuereinnahmen können die Liquidi-
tätslage beeinträchtigen. 

Nachhaltigkeit bei Geldanlagen

Die Nachhaltigkeit sowie die Nutzenstiftung für die 
Allgemeinheit und der Einklang mit dem kirchlichen 
Selbstverständnis sind für uns Leitmotive bei den 
Geldanlagen. 

Seit mehr als 20 Jahren werden die die Fondsbe-
stände des BRK Fonds und SÜDINVEST 43 („Fonds“) 
unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien 
verwaltet. Auf Basis von der Diözese vordefinierten 
Ausschlusskriterien erstellt Institutional Shareholder 
Services Germany AG („Research-Dienstleis-
ter“ oder „ISS ESG“) ein Anlageuniversum, das 
den Fondsmanagern vierteljährlich zur Verfügung 
gestellt wird. Diese Ausschlusspolitik, umfasst bei 
Unternehmen das Betreiben kontroverser Geschäfts-
felder (z.B. Atomenergie, Waffenproduktion, Tabak) 
und Geschäftspraktiken (z.B. Arbeitsrechtsverlet-
zungen, Menschenrechtsverletzungen, Tierversu-
che) sowie bei Staaten Verstöße gegen soziale (z.B. 
Korruption, Kinderarbeit, Menschenrechtsverlet-
zungen) und umweltbezogene Ausschlusskriterien 
(z.B. Atomenergie und mangelhafter Klimaschutz).

Die Auswahl von Unternehmen erfolgt durch die ISS 
STOXX und basiert hinsichtlich der Umwelt- sowie 
sozialgesellschaftlichen Kriterien und der Governan-
ce-Aspekte auf einem „Best-in-Class“-Ansatz. Das 
bedeutet, dass diejenigen Unternehmen ausgewählt 
werden, die im Branchenvergleich in ökologischer, 
sozialer und Corporate-Governance-Hinsicht die 
höchsten Standards setzen. 

Durch die Zugrundelegung des Anlageuniversums 
verfügen die Fonds über einen laufend überprüften 
ESG Score. Damit wird das Portfolio mit einem „Re-

ferenzuniversum“ verglichen, womit sichergestellt 
werden soll, dass das Portfolio überwiegend aus Ver-
mögensgegenständen besteht, deren Emittenten 
nachgewiesener Weise wesentliche ESG-Risiken 
adäquat managen, negative Auswirkungen mindern, 
positive soziale und ökologische Auswirkungen 
generieren sowie die Chancen, die der Wandel hin 
zu einer nachhaltigen Entwicklung bietet, nutzen 
können.

Nach der EU Offenlegungsverordnung für nachhaltige 
Anlage als sogenannte „Art8 Fonds“ eingestuft. Ziel 
der EU Offenlegung Sustainable Finance Disclosure 
Regulation, SFDR, Verordnung (EU) 2019/2088 ist 
es Kapitalflüsse in nachhaltige Anlagen bzw. Wirt-
schaftstätigkeiten zu lenken. 

Im Rahmen der Fonds erfolgen Investitionen in Zu-
kunftstechnologien, die einen Anlageschwerpunkt 
im Bereich nachhaltiger Infrastrukturinvestitionen 
sowie der sukzessive Aufbau eines europäischen, di-
versifizierten Portfolios an regenerativer Energien 
mit einem Fokus auf Wind, Solar, Wasserkraft und 
Speichertechnologien.

Mit der langjährigen Mitgliedschaft an Corporate Re-
sponsibility Interface Center (cric) e. V. unterstützt 
die Diözese auch, dass Ethik und Nachhaltigkeit im 
Bereich Sustainable Finance gefördert und weiter-
entwickelt wird. 
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